
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olten, 22. September 2011 

Die Einführung des Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich geht in die nächste Runde 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Jetzt wird’s konkret. Mit dem Schreiben vom 13. Mai 2011 haben wir Sie über die geplante Einführung 

des Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich informiert. Am 28. Juni 2011 hat die Mitgliederversamm-

lung von SAVOIRSOCIAL entschieden, beim Bundesrat den Antrag zur Allgemeinverbindlicherklärung die-

ses Berufsbildungsfonds zu stellen. Dieser Antrag wurde im August 2011 beim entsprechenden Bundes-

amt eingereicht. 

Der Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich ist national und kantonal breit abgestützt. Wird der Antrag 

auf Allgemeinverbindlicherklärung vom Bundesrat im 2011 genehmigt, erfolgt die Einführung des Berufs-

bildungsfonds für den Sozialbereich im April 2012. Mit der Allgemeinverbindlicherklärung des Berufsbil-

dungsfonds werden die Kosten für die Förderung der Berufsbildung im Sozialbereich gerecht auf alle 

Schultern verteilt und Betriebe im Kinder-, Behinderten- und Betagtenbereich zu Beiträgen an den Fonds 

verpflichtet. 

In der Beilage finden Sie das beim Bund eingereichte Reglement über den Berufsbildungsfonds für den 

Sozialbereich, dem Sie den genauen Geltungsbereich und die Bemessungsgrundlagen für die Beitragszah-

lungen ab April 2012 (pro rata temporis, also im 2012 nur für 9 Monate) entnehmen können. 

Bitte prüfen Sie bereits heute, wie und in welchem Umfang Ihre Organisation von der Fonds-Einführung 

betroffen sein wird und welche Personen in Ihrem Betrieb darüber informiert werden müssen. Es ist 

wichtig, dass diese Informationen frühzeitig an alle involvierten Personen weitergeleitet werden. 

Weiterführende Informationen über spezielle Regelungen für bestimmte Kantone, für Betriebe, die be-

reits Beiträge an andere Berufsbildungsfonds entrichten und Betriebe im Betagtenbereich sowie Antwor-

ten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) finden Sie unter www.fondssocial.ch. Gerne stehen wir Ihnen für 

Auskünfte zur Verfügung. Entsprechende Anfragen richten Sie bitte per Mail an info@savoirsocial.ch.  

Anfangs 2012 werden wir Sie selbstverständlich über das weitere Vorgehen informieren. Wir danken 

Ihnen bestens für die Kenntnisnahme und Ihre geschätzte Mitarbeit. 

Mit freundlichen Grüssen 

   
Monika Weder  Karin Fehr 

Präsidentin SAVOIRSOCIAL  Geschäftsleiterin SAVOIRSOCIAL 


